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lichen Vorschriften aufzuzeigen und ihnen zu helfen, im Gespräch zu jener Klärung zu

kommen, die zur sinnvollen Entscheidung führt. Es handelt sich hier zwar nicht um eine

rechtliche, wohl aber um eine berufsethische Verpflichtung. Die ledige Mutter soll auch

darüber informiert werden, dass zur Führung des Unterstellungsprozesses für das Kind
Beistandschaft gemäss Art. 308 rev. ZGB angeordnet werden kann, wenn sie sich selber

dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt, was in der Regel der Fall sein dürfte. Nur
ausnahmsweise wird man davon ausgehen können, dass Mutter und Kind in der Frage der

Unterstellung gegensätzliche Interessen haben. In solchen Fällen müsste für das Kind
Beistandschaft nach Art. 392 Ziff. 2 ZGB wegen eines Interessenkonfliktes angeordnet
werden.

Der Umstand, dass mit der Unterstellung der aussereheliche Vater einen

Rechtsanspruch auf persönlichen Verkehr mit dem Kinde erwirbt (Art. 273 rev. ZGB), ist

kaum ein Grund, um auf die Unterstellung zu verzichten. Denn die Vormundschaftsbehörde

kann zum vornherein den persönlichen Verkehr verweigern, wenn das Wohl des

Kindes durch denselben gefährdet wäre oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen

(Art. 274 Abs. 2 rev. ZGB). Das ist insbesondere — ganz unabhängig von den Qualitäten
des Mannes — dann der Fall, wenn in der Erlebnis- und Mitwelt des Kindes bereits eine

positive Vaterfigur besteht, wenn das Auftreten des leiblichen Vaters im Lebensraum

des Kindes vorwiegend zu Beunruhigungen und Störungen führen müsste. Die Psychologie

lehrt uns zur Genüge, dass der biologischen Abstammung neben der "psychologischen

Elternschaft" kaum noch eine Bedeutung zukommen kann. Dagegen müssen die

Beteiligten wissen, dass im Unterstellungsprozess dem Beklagten alle Einreden nach

neuem Recht zustehen (Art. 263 Abs. 3 rev. ZGB). Die Unterstellungsklage ist deshalb

abzuweisen, wenn der Beklagte nachzuweisen vermag, dass seine Vaterschaft
ausgeschlossen oder weniger wahrscheinlich als die eines Dritten ist. Gelingt dem Beklagten
dieser Beweis, so erlischt der Anspruch auf künftigen Unterhalt (Art. 13a Abs. 2 SchlT).

Dagegen besitzt der Beklagte keinen Anspruch auf Rückerstattung der bisher — nach

Massgabe des alten Rechtes - erbrachten Leistungen. Für die Wirkungen des neurechtlichen

Kindesverhältnisses kann auf die Ausführungen "Der aussereheliche Vater und

sein Kind" (insbes. S. 25 ff. dieser Zeitschrift) verwiesen werden.

Literatur

Herman van Dyck, Kleiner Ratgeber für einen
guten Umgang mit Sehbehinderten, Schweiz.
Zentralerem für das Blindenwesen, St. Leonhardstrasse

32, 9000 St. Gallen.

Man möchte den Sehbehinderten helfen. Aber
uns fehlt oft die Einfühlungsgabe, um sinnvoll
und zweckmässig zu helfen. Siebzehn alltägliche
Lebenssitualionen werden ausgewählt, um dem
Leser zu zeigen, wie eine Hilfe, die den Bedürf¬

nissen des Sehbehinderten entspricht, offeriert
werden kann. M.H.

Wir helfen Ihnen Sie helfen uns. Schweiz.
Verband von Werkstätten für Behinderte (SVWB),
Brunaustrasse 6. 8002 Zürich, Ausgabe 1976.

Dieses Mitgliederverzeichnis gibt Auskunft über
die Behindertenwerkstätten mit ihren
Tätigkeitsgebieten und ist deshalb ein wertvolles
Nachschlagewerk überall dort, wo sich die

Fürsorgebehörde mit Plazierungsfragen zu befassen

hat. M.H
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